
433 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

12. 6. 1964 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Saatgutgesetz 1937 abgeändert 

wird (Saatgutgesetz-NoveUe 1964). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Saatgutgesetz 1937, BGBL Nr. 236, in der 
Fassung der Saatgutgesetznovelle 1953, BGBL 
Nr. 114, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Sämereien landwirtschaftlicher Kultur­
pflanzen dürfen im geschäftlichen Verkehr als 
Saatgut nur bezeichnet werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Reinheit und Keimfähigkeit müssen min­
destens die in den Normen der Bundes­
anstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung 
in Wien jeweils festgesetzten Grenzwerte 
erreichen; 

b) es muß sich - außer bei Gemüse­
sämereien - um Sorten, die im ,Zuchtbuch 
für Kulturpflanzen' (§ 1 Pflanzenzucht­
gesetz, BGBL Nr. 34/1947) eingetragen 
sind, oder um Sorten oder Herkünfte (Dko­
typen) handeln, die sonst auf Grund ihres 
Anbauwertes für die Landeskultur von Be­
deutung sind; 

c) Sämereien von Getreide einschließlich Mais 
(soweit es sich nicht um Zucker- oder 
Speisemaissorten handelt) müssen den Vor­
aussetzungen für die Bezeichnung ,aner­
kanntes Saatgut' (§ 4 Abs. 3) entsprechen. 

Das Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft hat nach Anhörung der Zuchtbuch­
kommission (§ 3 Pflanzenzuchtgesetz) ein Ver­
zeichnis der Sorten und Herkünfte (ökotypen), 
die gemäß lit. b sonst auf Grund ihres Anbau­
wertes für die Landeskultur von Bedeutung sind, 
im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung' kund-

zumachen. Wenn der Anbauwert einer Sorte 
oder Herkunft (Dkotyp) nur für bestimmte 
Teile des Bundesgebietes gegeben ist, so ist auf 
diese Tatsache im Verzeichnis hinzuweisen." 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Sämereien landwirtschaftlicher Kultur­
pflanzen, die unter der Bezeichnung ,Saatgut' 
gewerbsmäßig feilgehalten, verkauft oder sonst 
in Verkehr gesetzt werden, müssen - sofern 
dieses Gesetz nicht anderes bestimmt - handels­
üblich verpackt und mit einer den Vorschriften 
dieses Gesetzes entsprechenden Bezeichnung ihrer 
Art, Sorte oder Herkunft (Dkotyp) und Be­
schaffenheit versehen sein. 

(2). Sämereien gleicher Art von Getreide ein­
schließlich Mais, von Hülsenfrüchten und von 
Dlsaaten dürfen unter der Bezeichnung ,Saatgut' 
auch in loser Schüttung in Verkehr gesetzt 
werden. 

(3) Von der Bezeichnung der Besdiaffenheit 
darf bei Gemüsesamen einschließlich der Samen 
von Halm- und Kohlrüben, wenn sie in Mengen 
unter 100 Gramm, bei Samen von Roten Rüben 
(Salatrüben), wenn sie in Mengen unter einem 
halben Kilogramm, bei Grassamen, wenn sie in 
Mengen unter fünf Kilogramm, bei Samen von 
Futterrüben, Erbsen, Bohnen und Wicken, wenn 
sie in Mengcm unter zehn Kilogramm gewerbs­
mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Ver­
kehr gesetzt werden, abgesehen werden. Doch ist 
auf der Verpackung solcher als ,Saatgut' bezeich­
neten Sämereien, wenn sie höchstens die ange­
gebene Menge enthält, die Art (§ 4 Abs. 1 erster 
Satz) und die Sorte oder Herkunft (Dkotyp) 
(§ 4 Abs. 1 zweiter Satz) haltbar und sichtbar 
anzuführen, ferner muß auf der Verpackung das 
Fülljahr ersichtlich sein und angegeben werden, 
daß die Reinheit und Keimfähigkeit der Säme­
reien mindestens die jeweils mit Kundmachung 
festgesetzten Grenzwerte erreichen. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Bezeichnung von Sämereien, die als ,Saatgut' oder 
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2 433 der Beilagen 

ohne diese Bezeichnung feilgehalten werden, und 
über die Angabe von Art, Sorte oder Herkunft 
(Okotyp) und Beschaffenheit bei gewerbsmäßig 
feilgehaltenen Sämereien gelten auch für öffent­
liche Ankündigungen oder Mitteilungen, die für 
einen größeren Kreis von Personen bestimmt 
sind (Preislisten u. dgl.), sowie für schriftliche, 
den geschäftlichen Verkehr mit Sämereien betref­
fende Anbote oder Mitteilungen, die an einzelne 
Personen gerichtet sind." 

3. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Art des Saatgutes ist durch Angabe 
seiner deutschen pflanzenkundlichen Benennung 
zu bezeichnen, der die volkstümliche Benennung 
zwischen Klammern beigesetzt werden kann. Die 
Sorte oder Herkunft (Okotyp) des Saatgutes ist 
wahrheitsgemäß, bei den im ,Zuchtbuch für Kul­
turpflanzen' oder im Verzeichnis gemäß § 1 
Abs. 2 eingetragenen Sorten entsprechend dieser 
Eintragung anzugeben. Wahrheitsgetreue Zusätze 
zur näheren Bezeichnung der örtlichen Herkunft 
sind zulässig." 

4. Dem § 4 Abs. 3 wird folgender Satz an­
gefügt: "Im Ausland aufgewachsenes Saatgut 
darf jedoch als ,anerkanntes Saatgut' bezeichnet 
werden, wenn eine Bescheinigung einer gemäß 
§ 9 Abs. 1 zur Untersuchung und Plombierung 
von Sämereien ermächtigten Anstalt oder Stelle 
vorliegt, aus der hervorgeht, daß dieses Saatgut 
einem Verfahren unterzogen wurde, welches 
sicherstellt, daß es in Osterreich anerkanntem 
Saatgut gleichwertig ist (Gleichwertigkeitsbeschei­
nigung)." 

5. § 4 Abs. 4 hat zu entfallen; Abs. 5 erhält 
die Absatzbezeichnung ,,(4)". 

6. Im § 5 Abs. 1 haben Z. 2 und 3 zu lauten: 

,,2. das Mengenverhältnis der in der Samen­
mischung, enthaltenen Arten, Sorten oder Her­
künfte (Okotypen) in Gewichtshundertsätzen, 

3. die im § 4 Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben 
über die Reinheit und Keimfähigkeit der ein­
zelnen Mischungsbestandteile, ". 

7. § 5 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Personen, die gewerbsmäßig Sämereien 
verkaufen, feilhalten oder sonst in Verkehr 
setzen, dürfen Samenmischungen nach Angabe 
des Bestellers herstellen und nur an diesen für 
den unmittelbaren Verbrauch abgeben. Bei Ab­
gabe solcher Samenmischungen ist dem Besteller 
ein Begleitschreiben (Rechnung, Lieferschein usw.) 
auszufolgen, das die Bezeichnung ,Samen­
mischung auf Bestellung', die Angabe der Art, 
Sorte oder Herkunft (Okotyp) und Beschaffen-

heit (§ 4 Abs. 1 und 2) aller in der Mischung 
enthaltenen Sämereien, das Gewicht jedes Be­
standteiles und den vom Besteller angegebenen 
Nutzungszweck zu enthalten hat." 

8. § 6 Abs. 1 ~rster Satz hat zu lauten: 

"Sämereien von Alexandrinerklee, Bokhara­
klee, Hopfenklee, gewöhnlichem Hornklee, 
Sumpfhornklee, Inkarnatklee, Luzerne, Persi­
schem Klee, Rotklee, Schweden klee, Weißklee, 
Wundklee, Futterrüben und Timothegras dürfen 
als Saatgut nur in Verpackungen, die mit einer 
gültigen Plombe der Bundesanstalt für Pflanzen­
bau und Samen prüfung in Wien oder einer 
anderen vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder 
Stelle (§ 9 Abs. 1) verschlossen sind, gewerbs­
mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Ver­
kehr gesetzt werden." 

9. § 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Ausfuhr von Sämereien von Getreide 
einschließlich Mais, von den im § 6 Abs. 1 ge­
nannten Kleearten und von Futter- und Zucker­
rüben in Mengen von mehr als 50 kg, die auf 
der Verpackung oder in einem der Ware bei­
gegebenen Begleitschreiben (Rechnung, Liefer­
schein, Ursprungsbescheinigung u. dgl.) als ,Saat­
gut' (§ 1 Abs. 2) und mit einem Hinweis auf 
den Aufwuchs in Österreich gekennzeichnet sind, 
ist verboten, wenn die Verpackung nicht mit 
einer Plombe der Bundesanstalt für Pflanzenbau 
und Samenprüfung in Wien q,der einer anderen 
vom Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder Stelle 
(§ 9 Abs .. 1) verschlossen ist." 

10. § 8 a Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Wenn es zur Erkenntlichmachung des 
Qualitätsunterschiedes' gebote~ erscheint, kann 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft mit Verordnung anordnen, daß im ge­
schäftlichen Verkehr bei Kartoffelsaatgut das 
Herkunftsland anzugeben ist. 

(3) Für Kartoffelknollen finden im übrigen die 
Bestimmungen des § 1 Abs.2 erster Unterabsatz 
lit. b und zweiter Unterabsatz sowie Abs. 4, des 
§ 2 Abs. 2,. des § 3 Abs. 1 und 2, des § 4 Abs. 1, 
3 und 4, des § 7 und des § 8 Abs. 2 sinngemäß 
Anwendung." 

11. § 9 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

,,(2) Dem Ansuchen um Plombierung sind Be­
lege, über die Sorte oder Herkunft (Okotyp) der 
Wa·re beizulegen." 
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12. Im § 9 Abs. 3 vorletzter Satz treten an 
Stelle der Worte: "Bei Klee-, Timothegras- und 
Leinsamen muß" die Worte: "Bei Klee- und 
Timothegrassamen muß". 

13. § 12 Abs. 3 letzter Satz hat zu entfallen. 

14. § 16 erster Satz hat zu lauten: 

"Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 erster 
Unterabsatz oder 3, des § 2 Abs. 1, 3 oder 4, 
der §§ 3 oder 4, Abs. 1 bis 3, des § 5, Abs. 3 
oder 4, oder des § 6 oder des § 8 a zuwider-

handelt, kann, unbeschadet der Strafverfolgung, 
auf Unterlassung und bei Verschulden auf Scha­
denersatz in Anspruch genommen werden." 

Artikel 11. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich des Artikels I Z. 9 das Bundesmini­
sterium für Finanzen im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien und ~insichtlich 
der übrigen Bestimmungen das Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Wie aus der Diskussion der Probleme der 
österreichischen Land- und Forstwirtschaft in 
der Fachpresse und in den T;geszeitungen auch 
der breiten öffentlichkeit bekanntgeworden, ist 
es eines der wesentlichsten Anliegen der Agrar­
politik, den Absatz landwirtschaftlicher Erzeug­
nisse zu sichern. Die Entwicklung der letzten 
Jahre hat eindeutig gezeigt, daß die Erzeugung 
von Qualitätsprodukten hiebei eine der wich­
tigsten Voraussetzungen ist. Qualitätsprodukte 
des Pflanzenbaues wird aber nur der Landwirt 
auf den Markt bringen können, der hochwertiges 
Saatgut, welches den gegebenen örtlichen, klima­
tischen und bodenmäßigen Voraussetzungen ent­
spricht, zur Verfügung hat. Die Verwendung von 
solchem Qualitätssaatgut ist auch aus dem Ge­
sichtspunkt der Steigerung der Produktivität, 
ohne die auf die Dauer eine Existenzsicherung 
der landwirtschaftlichen Betriebe nicht möglich 
ist, von ausschlaggebender Bedeutung. 

Die Entwicklung läßt zunehmend die Gefahr 
erkennen, daß dem österreichischen Landwirt 
Sämereien als Saatgut angeboten werden, deren 
Anbauwert für österreichische Verhältnisse nicht 
gegeben oder wenigstens zweifelhaft ist. Es er­
scheint daher unaufschiebbar notwendig, dem 
Beispiel anderer Staaten mit vergleichbaren Ver­
hältnissen zu folgen und dafür Sorge zu tragen, 
daß der Landwirt bei seinen Bemühungen um 
die Erzeugung von Qualitätsware nicht getäuscht 
wird und unter der Bezeichnung "Saatgut" nur 
Sämereien von ausreichendem Anbauwert erhält. 
Nicht weniger wichtig ist es, daß der österreichi­
sche Saatguthandel in seinen Bestrebungen, den 
Landwirt mit brauchbarem Saatgut zu versorgen, 
nicht der Konkurrenz mit minderwertiger Ware 
ausgesetzt wird. 

Der Entwurf sieht daher vor, daß der Begriff 
. "Saatgut" auf Sämereien jener landwirtschaft-

lichen Kulturpflanzen eingeschränkt wird, bei 
denen der Anbauwert für österreichische Ver­
hältnisse als gegeben angenommen werden kann. 
Die gesetzliche Durchführung dieses Gedankens 
soll Artikel I Z. 1 enthalten. überdies wird durch 
Artikel I Z. 4 der Begriff "anerkanntes Saatgut", 
der bisher nur für Saatgut österreichischer Her­
kunft in Betracht gekommen ist, unter gewissen 
Voraussetzungen auch für Saatgut nichtöster­
reichischer Provenienz für anwendbar erklärt. 
Bei der fortdauernden Entwicklung der wissen­
schaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 
Grundlagen des in Rede stehenden Sachgebietes 
liegt es auf der Hand, daß das Saatgutgesetz 1937, 
das bisher nur im Jahre 1953- und zwar 
hauptsächlich durch die Einbeziehung von Kar­
toffelpflanzgut - novelliert wurde, den jetzigen 
Erfordernissen in einer Reihe von Punkten nicht 
mehr genügt. Der vorliegende Entwurf be­
schränkt sich trotzdem im wesentlichen auf die 
engere Umschreibung des Begriffes "Saatgut", 
weil diese Änderung besonders vordringlich ist 
und die Einbeziehung anderer Probleme in die 
Diskussion die Lösung dieser Frage verzögern 
könnte. Außer der bereits besprochenen Ände­
rung und Ergänzung des § 1 Abs. 2 enthält der 
Entwurf daher nur Anpassungen der übrigen Be­
stimmungen des Gesetzes an den Hauptpunkt 
der Novelle sowie eine verhältnismäßig gering­
fügige Maßnahme (Artikel I Z. 8 und 11), die 
der Verwaltungsvereinfachung dient und vom 
fachlichen Standpunkt so eindeutig ist, daß die 
erwähnten grundsätzlichen Bedenken gegen eine 
weitergehende Novellierung hier nicht zutreffen. 

Es darf daher dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft vorbehalten bleiben, 
weitere zu dem Gesetz vorliegende Wünsche zu 
prüfen und zu gegebener Zeit nochmals eine No­
vellierung des Saatgutgesetzes 1937 vorzu­
schlagen. Hiebei wird, um Regelungen von blei-

2 
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bendem Bestand zu erreichen, zum Teil eine ge­
wisse Beruhigung der im Flusse befindlichen Ent­
wicklung abgewartet werden müssen. Diese Vor­
gangsweise empfiehlt sich auch deshalb, weil die 
Entwicklung der nächsten Zeit zeigen wird, wie 
weit internationale Regelungen dieses Rechts­
gebietes zustandekommen und wie weit sie von 
tisterreich übernommen werden können. In 
dieser Novelle soll auch die Terminologie des 
Saatgutgesetzes mit der des Pflanzenzuchtgesetzes 
(das Saatgutgesetz spricht zum Beispiel von "land­
wirtschaftlichen Kulturpflanzen", das Pflanzen­
zuchtgesetz jedoch von "landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Nutz-, Medizinal-, Gewürzpflanzen 
und Blumen") abgestimmt werden. 

Die Zuständigkeit des Bundes in Gesetzgebung 
und Vollziehung ergibt sich aus Artikel 10 Abs. 1 
Z. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der F as­
sung von 1929 ("Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes" und "Schutz von Mustern, Mar­
ken und anderen Warenbezeichnungen"). 

Eine nennenswerte finanzielle Mehrbelastung 
des Bundes, der Länder oder der Gemeinden 
wird durch die vorgeschlagene Novellierung 
- abgesehen von den Kosten der gemäß Ar­
tikel I Z. 1 vorgesehenen Publikation der Sorten­
liste in der "Wiener Zeitung" -' nicht eintreten. 

Zu den einzelnen _Bestimmungen des Ent­
wurfes wäre noch zu bemerken: 

Zu Artikel I: 
Zu Z. 1: 

In Ergänzung der diesbezüglichen Ausführun­
gen im Allgemeinen Teil der Erläuternden Be­
merkungen verdient noch folgendes Erwähnung: 

§ 1 Abs. 2 lit. a gibt im wesentlichen die bis­
herigen, im § 1 Abs. 2 enthaltenen Voraus­
setzungen des Begriffes "Saatgut" wieder. 

lit. b ist neu; sie trägt der Tatsache Rechnung, 
daß Sorten von Kulturpflanzen bei Zutreffen der 
Voraussetzungen des Pflanzenzuchtgesetzes im 
"Zuchtbuch für Kulturpflanzen" eingetragen sein 
können. Darüber hinaus gibt es aber auch Sor­
ten, die lediglich auf Grund des Fehlens formaler 
Erfordernisse (zum Beispiel weil der Züchter die 
Eintragung nicht begehrt hat oder weil - wie 
bei den sogenannten Landsorten - ein Züchter 
nicht vorhanden ist) nicht im Zuchtbuch einge­
tragen sind, bei denen aber vom Standpunkt der 
Landeskultur gleichfalls ein Interesse besteht, daß 
sie dem Landwirt zur Verfügung stehen. Ähn­
liches gilt auch für die sogenannten Herkünfte 
(tikotypen, Provenienzen), bei denen eine züch­
terische Bearbeitung im Sinne des Pflanzenzucht­
gesetzes nicht nad1weisbar ist, aber doch die geo~ 
graphische Bezeichnung ihres Aufwuchsgebietes 
eine eindeutige Vorstellung von dem Anbauwert 

. vermittelt. 

Die Besonderheit des Gemüsesektors im Saat­
gutverkehr besteht darin, daß eine Vielzahl von 
Sorten besteht, die noch dazu zu einem erheb­
lichen Teil verhältnismäßig kurzlebig sind. Eine 
Einbeziehung der Gemüsesämereien in die Rege­
lung des Abs. 2 lit. b erscheint daher - nicht 
zuletzt im Interesse der übersichtlichkeit des 
Verzeichnisses der Sorten und Herkünfte.- ent­
behrlich. 

Zu Ht. c: 

Eine wesentliche Bestimmung der Saatgut­
gesetznovelle 1953 war es, daß Kartoffelpflanz­
gut dem obligatorischen Anerkennungsverfahren 
gemäß § 4 Abs. 3 unterworfen wurde. Weil 
sich diese Regelung bewährt hat sowie mit Rüdc­
sicht auf die große wirtsduftliche Bedeutung des 
Getreidebaues erscheint die Ausdehnung der für 
Kartoffelpflanzgut bestehenden Regelung auf 
sämtlid1e Getreidearten und Mais notwendig und 
gerechtfertigt. Erwähnt sei noch in diesem Zu­
sammenhang, daß für die im Zuchtbud1 einge­
tragenen Sorten im Sinne der Bestimmungen des 
§ 19 Abs. 6 Pflanzenzuchtgesetz ohnedies schon 
die Anerkennungspflicht besteht. Die vorge­
schlagene Neuregelung trägt daher auch dem Ge­
danken Rechnung, daß die im Zuchtbuch einge­
tragenen Sorten, deren Inverkehrsetzung ja be­
sonders erwünscht ist, nicht strengeren Bestim­
mungen unterliegen, als die nicht im Zumtbuch 
eingetragenen Sorten. 

Der zweite Unterabsatz sieht vor, daß bei der 
Feststellung ,der Anbauwürdigkeit die Zumtbud1-
kommission maßgebli'ch mitwirkt. Ihrer An­
hörung kommt besonderes Gewicht deshalb zu, 
weil es sich um ein Gremium handelt, in das die 
LaI1!dwirtschaftskammern aHerBundesländer je 
einen berufenen Fachmann entsenden. Da die In­
teressen des Saatguthandels durch die in Rede 
stehende Sortenliste erhe.blich 'berührt werden, 
wird in diesem Zusammenhang § 6 in Verbin­
dung mit § 19 des Handelskammergesetzes, BGBL 
Nr. 182/1946 (betreffend Anhörung der Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft), ·zu beach­
ten sein. 

Die Bestimmungen über die Publikation dieses 
Verzeichnisses entsprechen dem § 16 des Pflan­
zenzuchtgesetzes. Hioourch wird auch dem Ge­
danken der Verwaltungsökonomie Remnung g·e­
tragen, weil es in .der Praxis möglich sein wird, 
die Kundmachunggemäß § 16 Pflanzeneucht­
gesetz und die in Rede stehende Kundmachung 
in einem Akt vorzunehmen. 

Zu Z. 2: 

Die Bezeichnungs,vorschriften des § 2 Abs. 1, 
3 und 4 wurden durch die Aufnahme der Ver­
pflichtung zur Angabe der "Sorte oder Herkunft 
(tikotyp)" der Erweiterung des § 1 Abs. 2 an­
gepaßt. 
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Im Abs. 2 sind die Worte "mit Ausnahme \ mehr vollständig. Vom fachlichen Standpunkt ist 
von Leinsamen" entfa~~en. Hiedurch soll der mit es erforderlich, daß alle in österreich in den 
Z. 7 vorgeschlagenen Änderung Rechnung getra- Ha,ndel gelangenden Kleearten der Plomlbierungs-
gen werden. pflicht unterliegen. 

Auf die Plombierungspflicht tür Lein kann ver­
Zu Z. 3 und 5:zichtet werden, weil der Anbau von Lein in 

österreich praktisch keine ,Bedeutung mehr hat. 
Der erste Satz ,des § A Abs. 1 ist unverändert Damit kann auch - wie in Z. 13 vorgesehen --

geblieben. § 12 Abs. 3 letzter Satz entfallen. 

Durch die Einführung des Verz,eichnisses der 
Sorten und Herkünfte (ökotypen) wird die Ver­
ordnungsermäch'tigung gemäß § 4 Abs. 1 zweiter 
und dritter Satz gegenstandslos. Hingegen ist es 
notwendig, genaue Bezeichnungsvorschriften vor­
zusehen, nach denen Sorte oder Herkunft de$ 
Saatgutes 'genauso anzugeben sind, wie' sie im 
erwähn ten Verzeidlnis eingetragen sind. Durch 
diese N euregelung ·entfällt die Grundlage für § 1 
der Verordnung des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschalt 'BGBL Nr. 267/1937. 

Da sowohl bei Sorten als auch bei Okotype,l 
eine n äh e re Bezeichnung der örtlichen Her­
kunft Rückschlüsse auf di,e Brauchibarkeit zulassen 
kann, soll die Verwendung solcher Zusätze unbe­
nommen bleiben. Der letzte Satz des durch Z. 5 
aufgehobenen§ 4 Abs. 4 wurde daher wörtlich in 
den § 4 Abs. 1 aufgenommen. 

Zu Z. 4: 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat einer­
seits die Intensivierung des internationalen Saat­
guthandels mit sich gebracht und anderseits er­
möglicht, daß österreichische Züchter und Ver­
mehrer unter Ausnützung günstigerer klima­
tischer Verhältnisse und des damit zusammenhän­
genden höheren Vermehrungsk,oeffizienten selbst 
im Ausland Saatgut vermehren. Diese Entwick· 
lung hat es notwendig gemacht, daß im Ausland 
aufgewachsenes Saatgut, wenn Gewähr geboten 
ist, daß es dem österreichischen "anerkannten 
Saatgut" gleichwertig ist, nicht diskriminiert 
wird. Die Beurteilung der für die Gleichwertio-­
keit erbrachten Nachweise Süll auss,chließli~h 
durch die untersuchungsberechtigten österreichi­
schen Anstalten erfolgen dürfen. 

Zu Z. 6: 

Die Ergänzung soll sicherstellen, daß bei einer 
Samenmischung ,die Bestandteile im Sinne der 
Neufassung des § 1 Abs. 2 deklariert werde~. 

Zu Z. 9: 

Die bisherige Verordnungsermächtigung wurde 
fallengelassen und jene Arten landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen, auf die die Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 1 Anwendung finden sollen, im Gesetz 
selbst angeführt. Bei den Rüben handelt es sich 
nur um die Beta-Arten; die Brassica-Arten sind 
unter diesem Begriff nicht zu verstehen. 

Die Worte "als ,österreichische Ware' (§ 4 
A:bs. 4) und" werden zur Anpassung an die Auf­
hebung des § 4 Abs. 4 durch die Worte "und mit 
einem Hinweis auf den Aufwuchs in österreich" 
ersetzt. 

Zu Z. 10: 

Kartoffelknallen sollen - soweit sie für die 
Verwendung als Saatgut bestimmt sind - hin­
sichtlich des Sortenver;zeichnisses und der Dekla­
rationspflicht gleich wie die Sämereien der an­
deren landwirtschaftlichen Kulturpflanzen behan­
delt werden. Da Kartoffelsaatgut auch in loser 
Schüttung in Verkehr gesetzt wird, ist es not­
wendig, die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 für an­
wendbar zu erklären. § 8 a Abs. 3 soll daher durch 
die Zitierungder diesbezüglichen Bestimmungen 
des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 sowie des § 4 
Abs. 1 erweitert werden. Im § 8 a A bs. 2 hätten 
sodann die Worte "der Sortenname und" zu ent­
fallen. 

Zu Z. 11: 

" .nie Neuformulierung des ersten Satzes des § 9 
Abs. 2 ist eine Angleichung an § 1 Abs. 2 lit. b. 
Da in der Praxis verschiedene Formen des Nach­
weises in Betracht kommen werden, sieht der 
Entwurf von Formvorschriften ab und überläßt 
die Frage, ob der Belag ausreicht, ,der freien Be­
weiswürdigung durch die Anstalt. 

Zu Z. 7 wird auf die Erläuternden Bemerkun- Zu Z. 13: 
gen 'zu Z. 2 (§ 2 Abs. 1, 3 und 4) verwiesen. Siehe die Bemerkungen zu Z. 8. 

Zu Z. 8 und 12: Zu Artikel 11: 

Die im § 6 Abs. 1 erster Satz enthaltene Auf- Die Vallzugsbestimmungen folgen der Rege-
zä:hlung der versch,iedenen Kleearten ist nicht lun'g im Stammgesetz. 
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6 433 der Beilagen 

Beilage zu den Erläuternden Bemerkungen 

Die nachstehende Gegenüberstellung des geltenden Gesetzestextes mit der vürgeschlagenen 
Nüvelle ergibt einen überblick über die vürgenümmenen Anderungen: 

Geh end e r Tex t; F as s u n g ,d erN 0. V e 11 e: 

§ 1 Abs. 2: 

(2) Als "Saaogut" dürfen im geschäftlichen Ver- (2) Sämereien lanrlwirtscha.ftlicher Kultur-
kehr nur sülche Sämereien landwirtschaftlicher pflanzen ,dül'fen im geschäftlichen Verkehr als 
Kulturpflanzen bezeichnet werden, deren Rein- Saatgut nur be·zeichnet werden, wenn folgende 
heit und Keimfähigkeit mindestens die in den Vüraussetzungen erfüllt sind: 
Nürmender Bundesanstalt für Pflanzenbau und a) Reinheit und Keimfähigkeit müssen minde-
Samenprüfung in Wien jeweils festgesetzten stens die in den Nürmen der Bundesanstalt 
Grenzwerte erreichen. für Pflanzenbau und Samenprüfung in 

Wien jeweils festgese1Jzten Grenzwerte er­
reichen; 

b) es muß sich - außer bei Gemüsesämereien 
- um Sürten, die im "Zuchtbuch für Kul­
turpflanrzen" (§ 1 Pflanrlenzuchtgeset'l, 
BGBI. Nr. 34/1947) eingetragen sind, oder 
um Sürten oder Herkünfte (ökütypen) 
handeln, die sonst auf Grund ihres Anbau­
wertes für die La.ndeskultur vün Bedeutung 
sind; 

c) Sämereien von Getreide einsch'ließlich Mais 
süweit es sich nicht um Zucker- üder Speise­
maissürten handelt) müssen den Vüraus­
setzungen für die Bezeichnung "anerkanntes 
Saatgut" (§ 4 Abs. 3) entsprechen. 

Das Bundesministerium für Land- und Fürst­
wirtschaft hat nach Anhörung der Zuchtbuch­
kümmissiün (§ 3 Pflanzenzuchtgesetz) ein Ver­
zeichnis ,der Sürten und Herkünfte (ökütypen), 
die gemäß lit. :b sonst auf Grund ihres Anbau­
wertes für die Landeskultur von Bedeutung sind, 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzu-
machen. . 

Wenn der An!bauwert einer Sürte üder Her­
kunft (Okütyp) nur für bestimmte Teile des 
Bundesgebietes gegeben ist, so. ist auf diese Tat­
sa·che im Verzeichnis hinzuweisen. 

§ 2: 

(1) Sämereie·n landwirtschaftlicher Kulturpflan­
zen, die unter der Bezeichnung "Saatgut" ge­
werbsmäßig feilgehalten, verkauft oder sünst in 
Verkehr gesetzt werden, müssen, süfern dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, handelsüblich 
verpackt und mit einer den Vü~schriften die;es 
Gesetzes entsprechenden Bezeichnung ihrer Art, 
Beschaffenheit und' örtlichen Herku,nft versehen 
sem. 

(2) Sämereien gleicher Art vün Getreide 
einschließlich Mais, vün Hülsenfrüchten und 
vün Dlsaaten mit Ausnahme vün Leinsamen, 
dürfen unter der' Bezeichnung "Saatgut" 
auch in lüser Schüttung in Verkehr gesetzt 
werden. 

(1) Sämereien landwirtschaftlicher Kultur­
pflanzen, die unter der Bezeichnung "Saatgut" ge­
werbi>mäßig feilgehalten, verkauft· üder sünst in 
Verkehr gesetzt werden, müssen - süfern dieses. 
Gesetz nicht anderes bestimmt -::- handelsüblich 
verpackt und mit einer den Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechenden Bezeichnung ihrer Art, 
Sürte oder Herkunft (ökütyp.) und Beschaffen­
heit versehen sein. 

(2) Sämereien gleicher Art von Getrei,de ein­
schließlich Mais, vün Hülsenfrüchten und vün 
ölsaaten dürfen unter der Bezeichnung "Saatgut" 
auch in lüser Schüttung in Verkehr gesetzt wer­
den. 
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433 der Beilagen 7 

Gel t end e r Tex t: 

(3) Von der Bezeichnung der Beschaffenheit und 
örtlichen Herkunft darf bei Gemüsesamen ein­
schließlich der Samen von H3.'lm- und Kohlrüben, 
wenn sie in Mengen unter 100 g, bei Samen von 
roten Rüben (Salatr,üben), wenn sie in Mengen 
UiI1ter 1/2 kg, bei Grassamen, wenn sie in Mengen 
unter 1 kg, bei Samen von Futterrüben, Erbsen, 
Bohnen und Wicken, wenn si,e in Mengen unter 
5 kg gewerbsmäßig feilgehalten, verkauft - oder 
sonst in Verkehr gesetzt werden, abgesehen wer­
den. Doch ist auf der Verpackung solcher als 
"Saatgut" bezeichneten Sämereien, wenn sie nur 
die angegebene Menge enthä:lt, die Art (§ 4 
Abs. 1 Satz 1) und, falls die Angabe des Sorten­
namens vorgeschrieben ist (§ 4 Abs,. 1 Satz 2), 
auch dieser hahbar und sicht'bar anzuführen; fer­
ner muß auf der Verpackung das Fülljahr ersicht­
lich sein und angegeben wel'den, daß die Reinheit 
und Keimfähigkeit der Sämereien mindestens die 
jeweils mit Kundmachung festgesetzten Grenz­
werte erreichen. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Bezeichnung von Sämereien, die ails "Saatgut" 
oder ohne diese Bezeichnung feilgehalten werden, 
und über die Angabe von Art, Beschaffenheit 
und örtlicher Herkunft bei gewerbsmäßig feil­
gehaltenen Sämereien gelten auch für öffentli,che 
Ankündigungen oder Mitteilungen, die für einen 
größeren Kreis von Personen bestimmt sind 
(Preislisten u. dg'1.), sowie für schriftliche, den ge­
schäftlichen Verkehr mit Sämereien betreffende 
Anbote oder Mitteilungen, die an einzelne Per­
sÜ'nen gerichtet sind. 

Fa s s u ,n g ,cl erN 0 v e 11 e: 

(3) Von der Bezeichnung der Beschaffenheit 
dal'f bei Gemüsesamen - einschließlich' der Samen 
von Halm- und Kohlrüben, wenn sie in Mengen 
unter 100 Gramm, bei Samen von Roten Rüben 
(Salatrüben), wenn sie in Mengen unter 1/2 kg, 
bei Grassamen, wenn sie in Mengen unter 5 kg, 
bei Samen von Futterrüben, Erbsen, Bohnen und 
Wicken, wenn sie in Mengen unter 10 kg ge­
werbsmäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in 
Verkehr gesetzt wel'den, abgesehen werden. Doch 
ist auf der Verpackung solcher als "Saatgut" be­
zeichneten Sämereien, wenn sie höchstens die an­
gegebene Menge enthält, die Art (§ 4 Ahs. 1 
erster Satz) und die Sorte oder Herkunft (Oko­
typ) (§ 4 Abs. 1 :zweiter Sat'z) haltbar ,und sicht­
bar anzuführen, ferner muß auf der Verpackung 
das Fülljahr ersichtlich sein und angegeben wer­
den, daß die Reinheit und Keimfähigkeit der 
Sämereien mindestens die jeweils mit Kund­
machung festgesetzten Grenzwerte erreichen. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes ,über die 
Bezeichnung von Sämereien, die als "Saatgut" 
oder ohne ·diese Bezeichnung feilgehalten wer,den, 
und über die Angabe von Art, Sorte oder Her­
kunft (Okotyp) und Beschaffenheit 'heigewerbs­
mäßig feilgehaltenen Sämereien gelten auch für 
öffentliche Ankündigungen oder Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen be­
stimmt sind (Preislisten u. d.gl.), sowie für schrift­
liche, den geschäftlichen Verkehr mit Sämereien 
betreffende An:bote oder Mitteilungen, die an ein­
zelne Personen gerichtet sind. 

§ 4 Abs. 1: 

(1) Die Art des Saatgutes ist durch Angabe sei­
ner deutschen pflanzenkundl'ichen ,Benennung zu 
bezeichnen, der die volksbümliche Benennung 
zwischen Klammern beigesetzt werden kann. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
kann mit Vewrdnun:g anordnen, da·ß bei be­
stimmten Arten von Sämereien landwirtschaft­
licher Kulturpflanzen außerdem der Sortenname 
angegeben werden muß. In diesem Falle ist der 
Sortenname, wenn auch eine Wortmarke ,ge­
braucht wird, vor dieser und in mindestens gleich 
großen Lettern anzubringen. 

(1) Die Art des Saatgutes ist du.rch Angabe sei­
ner deutschen pfla.n'Zenkul1Idlichen Benennung zu 
bezeichnen, der die voLkstümliche Benennung 
zwischen Klammem beigesetzt werden kann. Die 
Sorte oder Herkunft (Okotyp) des Saatgutes ist 
waihrheitsgemäß, bei ,den im "Zuchtbuch .für Kul­
turpflanzen" oder im Verzeichnis gemäß § 1 
A'bs. 2 eingetragenen Sorten entsprechend dieser 
Eintragung ap.zugeben. Wahrheitsgetreue Zu­
sätze zur näheren Bezeichnung der örtlichen Her­
kunft sind zulässig. 

§ 4 Abs. 3 und 4: 

(3) Als "anel"lkannte's Saa~gut" darf Saatgut nur 
bezeichnet werden, wenn die Angaben über seine 
Beschaffenheit (Abs. 2) auf einer auch den ein­
wandfreien Gesundheitszustand und die Brauch­
harkeitdes Saatgutes feststellenden Bescheinigung 
einer nach den geltenden Vorschriften iliur Aner­
kennung von Saatgut befugten Stelle beruhen. 

(3) Als "anerkanntes Saatgut" ... 

(unverändert) 

beruhen. Im AusIand aufgewachsenes Saatgut darf 
jedoch als "anerkanntes Saatgut" bezeichnet wer­
dep) wenn eine Bescheinigung einer gemäß § 9 
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Gel t end e r Tex t: 

(4) Die Bezeichnung der örtlichen Herkunft be­
steht bei dem in Osterreich ,geernteten Saatgut in 
den Worten "Osterreichische Ware", bei anderem 
Saatgut in der Angabe des Staates, wo es geerntet 
wurde. Wahrheitsgetreue Zusätze zur näheren 
Bezeichnung der örtlichen Herkunft sind zu­
lässig. 

Fa s s u n gd erN 0 ve 11 e: 

Abs. 1 zur Untersuchung und Plombierung VO!l 

Sämereien ermächtigten Anstalt oder Stelle vor­
liegt, aus der hervor.geht, daß dieses Saatgut 
einem Verfahren unterzogen wUl'de, welches 
sich,erstellt, ,daß es in Osterreich anel'kanntem 
Saatgut gleichwertig ist (Gleichwertigkeitsbeschei­
nigung). 

(4) entfällt. 

(5) erhält die Absatzlbezeichnung ,,(4)". 

§ 5 Abs. 1: 

(1) Wer eme fer6g in Vorrat gehaltene 
Mischung von Samen verschiedener Art als 
"Saatgut" gewerbsmäßig feilhalten, verkaufen 
oder sonst in Verkehr setzen will, hat vorher der 
zuständigen zur Untersuchung und PLombierung 
von Sämereien ermä,ch DLgten Anstalt oder Stelle 
(§ 9 Abs. 1) eine wahrheitsgetreue Mischungs­
anweisung vorzulegen. Diese hat zu enthalten: 

1. den Namen (Firma) und Wohnort (Sitz) des 
Herstellers der Misch'ung. 

2. die Art und das Mengenverhältnis der in der 
Mischung ennhaltenen Sanienarten in Gewichts­
hundertsätzen, 

3. die im § 4 Abs. 2 und 4 v.or.ges,chriebenen 
Angaben über die Reinheit und Keimfähigkeit 
und die örtliche Herkunft dieser Samenarten, 

4. den Nutzungszweck der Samenmischung 
(Dauerwiese, Wechselwiese, Wei,de, Kleegras, 
Parkrasen, Gemen~utter, Gründüngung u. dgl.) 
und 

5. die voraussichdich,e Menge der herzustellen­
den Mischung. 

(1) Wer eine ... 

(unverändert) 

2. das Mengenverhältnis det in der Samen­
mischung enthaltenen Arten, Sorten oder Her­
künfte (ökotypen) in Gewichtshundertsätzen, 

3. die im § 4 Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben 
ülber die Reinheit und Keimfähigkeit der einzel­
nen Mischung~bestandteile, 

(unverändert) 

§ 5 Abs. 4: 

(4) Pers'onen, die gewerbsmäßig Sämereien 
verkaufen, feilhalten oder sonst in Verkehr 
setzen, dürfen Samenmischungen nach Angabe des 
Bestellers herstellen und nur an diesen für den 
unmittelbaren Verbrauch abgeben. Bei Abgabe 
solcher Samenmischungen ist dem Besteller ein 
Begleitschreiben (Rechnung, Lieferschein usw.) 
auszufolgen, das die Bezeichnung "Samenmischung 
auf Bestellung", die Angabe der Art, Beschaffen­
heit und örtlichen Herkunft (§ 4 Abs. 1,2 und 4) 
aller in der Mischung enthaltenen Sämereien, das 
Gewicht jedes Bestandteiles und den vom Be­
steller angegebenen Nutzungszweck zu enthalten 
hat. 

(4) Personen, die gewerbsmäßig Sämereien ver­
kaufen, feilhalten oder sonst in Verkehr setzen, 
dürfen Samenmischungen nach Angabe des Be­
stellers herstellen und nur an diesen für den un­
mittelbaren Verbraudl abgeben. Bei Abgabe sol­
dler Samenmischungen ist dem Besteller ein Be­
gleitschreiben (Rechnung, Lieferschein usw.) aus­
zufolgen, das die Bezeichnung "Samenmischung 
auf Bestellung", die Angabe der Art, Sorte oder 
Herkunft (Okotyp) und Beschaffenheit (§ 4 
Abs. 1 und 2) aller in der Misdmng enthaltenen 
Sämereien, das Gewicht jedes Bestandteiles' und 
den vom Besteller angegebenen Nutzungszweck 
zu enthalten hat. 
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GeltenderText: FassungderNovelle: 

§ 6 Abs. 1 erster Satz: 

(1) Sämereien von Rotklee, Luzerne, Weißklee, (1) Sämereien von Alexandrinerklee, Bokhara-
Schwedenklee, Schottenklee, Hopfenklee, Wund- klee, Hopfenklee, gewöhnlichem Hornklee, 
klee, Inkarnatklee, Bokharaklee, Futterrüben, Sumpfhornklee, Inkarnatklee, Luzerne, Persi­
Timothegras und Lein dürfen als Saatgut nur in schem Klee, Rotklee, SchwedenIdee, Weißklee, 
Verpackungen, die mit einer gültigen Plombe der Wundklee, Futterrüben und Timothegras dürfen 
Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprü- als Saatgut nur in Verpackungen, die mit einer 
fung in Wien oder einer anderen vom Bundes- gültigen Plombe der Bundesanstalt für Pflanzen­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft hiezu bau und Samenprüfung in Wien oder einer ande­
ermächtigten Anstalt oder Stelle (§ 9 Abs. 1) ver- ren vom Bundesministerium für Land- und 
schlossen sind, gewerbsmäßig feilgehalten, ver- Forstwirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder 
kauft oder sonst in Verkehr gesetzt werden. Stelle (§ 9 Abs., 1) verschlossen sind, gewerbs-

mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Ver­
kehr gesetzt werden. 

§ 8 Abs. 1: 

(1) Die Ausfuhr von Sämereien landwirtschaft­
licher Kulturpflanzen der durch Verordnung zu 
bestimmenden Arten in Mengen von mehr als 
50 kg, die auf der Verpadmng oder in einem der 
Ware beigegebenen Begleitschreiben (Rechnung, 
Lieferschein, Urspwngsbescheinigung u. dgl.) als 
"Osterreichische Ware" (§ 4 Abs. 4) und als 
"Saatgut" (§ 1 Abs. 2) gekennzeichnet sind, ist 
verboten, wenn die Verpackung nicht mit der 
Plombe der Bundesanstalt für Pflanzenbau und 
Samenprüfung in Wien oder einer anderen vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft hiezu ermächtigten Anstalt oder Stelle 
(§ 9 Abs. 1) verschlossen ist. 

(1) Die Ausfuhr von Sämereien von Getreide 
einschließlich Mais, von den im § 6 Abs. 1 ge­
nannten Kleearten und von Futter- und Zucker­
rüben in Mengen von mehr als 50 kg, die auf 
der Verpackung oder in einem der Ware bei­
gegebenen Begleitschreiben (Rechnung, Liefer­
schein, Ursprungsbescheinigung u. dgl.) als 
"Saatgut" (§ 1 Abs. 2) und mit einem Hinweis 
auf den Aufwuchs in Osterreich gekennzeichnet 
sind, ist verboten, wenn die Verpadmng nicht 
mit einer Plombe der Bundesanstalt für Pflan­
zenbau und Samenprüfung in Wien oder einer 
anderen vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder 
Stelle (§ 9 Abs. I) verschlossen ist. 

§ 8 a Abs. 2 und 3: 

(2) Wenn es zur Erkenntlichmachung des 
Qualitätsunterschiedes geboten erscheint, kann 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft mit Verordnung anordnen, daß im ge­
schäftlichen Verkehr bei Kartoffelsaatgut der 
Sortenname und das Herkunftsland anzugeben 
sind. 

(3) Für Kartoffelknollen finden im übrigen die 
Bestimmungen des § 1 Abs. 4, des § 3 Abs. 1 und 
2, des § 4 Abs. 3 und 5, des § 7 und des § 8 
Abs. 2 sinngemäß Anwendung. 

(2) Wenn es zur Erkenntlichmachung des 
Qualitätsuntschiedes geboten erscheint, kann das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft mit Verordnung anordnen, daß im ge­
schäftlichen Verkehr bei Kartoffelsaatgut das 
Herkunftsland anzugeben ist. 

(3) Für Kartoffelknollen finden im übrigen die 
Bestimmungen des § 1 Abs. 2 erster Unterabsatz 
lit. b und zweiter Unterabsatz sowie Abs. 4, des 
§ 2 Abs. 2, des § 3 Abs. 1 und 2, des § 4 Abs. 1, 
3 und 4, des § 7 und des § 8 Abs. 2 sinngemäß 
Anwendung. 

§ 9 Abs. 2 erster Satz: 

(2) Dem Ansuchen um Plombierung sind (2) Dem Ansuchen um Plombierung sind 
Belege über die örtliche Herkunft der Ware bei- Belege über die Sorte oder Herkunft (Okotyp) 
zulegen, und zwar bei österreichischer Ware eine der Ware beizulegen. 
Ursprungsbescheinigung der Gemeindevorste-
hung, bei ausländischer Ware eine Ursprungs-
bescheinigung der zuständigen Samenprüfungs-
stelle des Herkunftslandes. 
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'G e 1 te n der Tex t: Fa s s u n g der No v e 11 e: 

§ 9 Abs. 3 vorletzter Satz: 

... Bei Klee-, Timothegras- und Leinsamen muß Bei Klee- und Timothegrassamen muß gleich­
gleichzeitig das aus der Ware gezogene Muster zeitig das aus der Ware gezogene Muster als 
als seidefrei befunden worden sein. seidefrei befunden worden sein. 

§ 12 Abs. 3 letzter Satz: 

Wenn Leinsamen für industrielle, pharmazeu- Entfällt. 
tische oder für Futterzwecke eingeführt wurden, 
kann das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft den Empfänger über Ansuchen 
der Verpflichtung, sie zur Untersuchung und 
Plombierung vorzustellen, unter der Bedingung 
entheben, daß die tatsächliche Verwendung für 
die genannten Zwecke nachträglich nachgewiesen 
wird. 

§ 16 erster Satz: 

Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 oder 3, 
des § 2 Abs. 1, 3 oder 4, der §§ 3 oder 4, Abs. 1 
bis 4, des § 5 Abs. 3 oder 4, oder des § 6 oder 
des § 8 a zuwiderhandelt, kann, unbeschadet der 
Strafverfolgung, auf Unterlassung und bei Ver­
schulden auf Schadenersatz in Anspruch genom­
men werden. 

Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 erster 
Unterabsatz oder 3, des § 2, Abs. 1, 3 oder 4, 
der §§ 3 oder 4, Abs. 1 bis 3, des § 5 Abs. 3 oder 
4, oder des § 6 oder des § 8 a zuwiderhandelt, 
kann, unbeschadet der Strafverfolgung, auf 
Unterlassung und bei Verschulden auf Schaden­
ersatz in Anspruch genommen werden. 
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